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Stadt Sulzburg 

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald 

 

 

Änderungssatzung zur 

Gebührenordnung für den städtischen Kindergarten Laufen 

 
Der Gemeinderat der Stadt Sulzburg hat am 07.07.2022 die Gebührenordnung beschlossen. In 

der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 22.09.2022 wurde folgende Änderung 

beschlossen: 

 

 

§ 1 

Änderung 

 

5.  a) Familien die mehrere Kinder zeitgleich in der KiTa SOS-Kinderdorf Schwarzwald in 

Sulzburg und in der städtischen Kindertagesstätte Laufen angemeldet haben, können eine 

Kostenerstattung bei der Stadt Sulzburg beantragen. 

Die erstatteten Kosten sind hierbei die Mehrkosten, welche theoretisch im Vergleich zu 

einer Betreuung ausschließlich in der städtischen Kita Laufen anfallen. 

 

b) Betreuungsformen, die in der städtischen Kita Laufen nicht angeboten werden, werden 

im Ermessen der Stadt analog behandelt. Der Maximalbetrag der Kostenerstattung liegt 

dabei so, dass durch die Erstattung kein Kostenvorteil gegenüber einer Betreuung in 

ausschließlich einer Einrichtung entsteht. 

 

c) Der Antrag zur Kostenerstattung ist auf einem von der Stadt Sulzburg zur Verfügung 

gestellten Formular zu stellen. 

 

 

§ 2 

Inkrafttreten 

 

Diese Änderungssatzung tritt am 01.10.2022 in Kraft.  

 

Sulzburg, 22.09.2022 

 

 
Dirk Blens 

Bürgermeister 
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Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahren- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 

wird nach § 4 Abs. 5 iVm Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder 

elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der 

Stadt geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt der die Verletzung begründen soll, ist zu 

bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die 

Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. 

 

Sulzburg, 07.07.2022 

 

 
Dirk Blens 

Bürgermeister 
 

 

 

 

 

 

weiterer Hinweis: 

Vorstehende Satzung wurde durch Hinweis und Abdruck im Amtlichen Mitteilungsblatt der 

Stadt Sulzburg Nr. … vom … öffentlich bekannt gemacht und dem Landratsamt Breisgau-

Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom … angezeigt. 

 

Sulzburg, … 

 

 

Dirk Blens 

Bürgermeister 

 


